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Neuausweisung von Vorranggebieten für Windenergie  

 

Umweltdatenblätter 
 

Beteiligungsverfahren gem. § 9 ROG n.F.i.V.m. Art. 16 BayLplG 
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Fläche: 4209 Beschluss vom 07.11.2024 Beteiligungsverfahren 309 

VRG W ind : 4209, Staffelbach-Nord  
Topographische Informationen  

VRG Wind: 4209, Staffelbach-Nord Topographische Informationen 

 
 

Gemeinde (n) : Oberhaid 

Landkreis(e) 
 

: Landkreis Bamberg 

Lage  : südostlich Stettfeld; nordwestlich Oberhaid 

Bestehendes VRG/VBG 
 

: keine 

Bestand an WEA 
(Stand: 01.01.2025) 

: vorhanden: keine 
genehmigt: keine  

Fläche [ha] : 244,0 ha  Erweiterungsfläche [ha]:   
Höhenlage [m ü. NN] : Minimal:   277 m Maximal:  334 m 

Mittelwert:   308 m 
Windgeschwindig-
keiten in 160 m Höhe 
[m/s] 

 
: 

Minimal  : 5,8 - 5,9 m/s 
Maximal  : 6,3 - 6,4 m/s 
Mittelwert  : 6,1 - 6,2 m/s 

Umweltzustand / 
Vorbelastungen / 
Sonstiges 

: 
ca. 60% bewaldet, 40% Ackerland in 
zusammenhängenden Flächen; 730 m südlich BAB 70 
in Tallage, 750 m südlich PV Anlagen 

 

Siedlungsabstände 

Allgemeines/ reines Wohngebiet : 1.000 m - Staffelbach, 1.180 m - 
Unterhaid, 1.600 m - Appendorf Mischgebiet/ Dorfgebiet : 

950 m - Staffelbach, 970 m - 
Unterhaid, 1.250 m - Lauter, 1.420 m 
- Appendorf 

Gewerbegebiet : 860 m - Unterhaid, 1.250 m - Lauter Sonstige Siedlungsflächen : - 
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Sondergebiet mit hohem Ruhebedarf: : -  
 

Umweltmerkmale/ Umweltbeschreibung 
Naturraum : Haßberge; Haßberge 

Lage im Naturpark : Ja  Flächenanteil: 
100 % Naturpark Haßberge 

Lage im Landschaftsschutzgebiet : Ja Flächenanteil: 
100 %  Landschaftsschutzgebiet Haßberge 

Schutzgutkarte Arten und 
Lebensräume (LfU 2016) : 

1 – überwiegend sehr 
gering 

2 – überwiegend 
gering 

3 – überwiegend  
mittel 

4 – überwiegend 
hoch 

5 – überwiegend  
sehr hoch 

0 %  37 %   59 %    4 %  0 % 

Lage im landschaftlichen Vorbehalts-
gebiet : Nein Flächenanteil: 

0 %  

Lage im 300m Puffer des Grünen 
Bandes : Nein 

Grünes Band (Fördergebiet 
Naturschutzgroßprojekt )  
Lage im 300 m Puffer 

: Nein 

Bedeutung für das Landschaftsbild 
nach dem 4-stufigen oberfränkischen 
Modell 

: 
Keine Angabe Gering Mittel Hoch Sehr Hoch 

0 % 0 % 0 %  98 %    2 %  

Einzelelemente mit sehr hoher/ hoher 
Fernwirkung nach 
Landschaftsbildbewertungskarte 

: Nicht betroffen 

Einzelelemente mit hoher Fernwirkung 
in einem 1000 m Puffer : Nicht betroffen 

Einzelelemente mit sehr hoher 
Fernwirkung in einem 2000 m 
Puffer 

: Nicht betroffen 

Lage innerhalb der 300 m 
Pufferbereiche der Visuellen 
Leitstrukturen - hoch 

: Nein Flächenanteil: 
0 

Lage innerhalb der 1000 m 
Pufferbereiche der Visuellen 
Leitstrukturen – sehr hoch 

: Nein Flächenanteil: 
0 

Biotopverbundachsen : Nicht berührt 

Schutzgebiete im Umfeld : 100 m - FFH "Maintalhänge um Viereth-Trunstadt und Oberhaid", 600 m - FFH "Maintalhänge zwischen Stettfeld und 
Zell" 
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Dichtezentren kollisionsgefährdeter 
Vogelarten - Kategorie 1 –sehr hoch-, 
25 % der bekannten bayernweiten 
Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten 

: Nein 
Flächenanteil in %: 
  0  
 

Kollisionsgefährdet eingestufte Vogelarten nach Gruppen: 
Nicht betroffen 

Dichtezentren kollisionsgefährdeter 
Vogelarten - Kategorie 2 – hoch-,  
50 % der bekannten bayernweiten 
Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten 

: Nein 
Flächenanteil in %: 
  0  
 

Kollisionsgefährdet eingestufte Vogelarten nach Gruppen: 
Nicht betroffen 

Lage im 1000 m Puffer um 
Vogelschutzgebiete (SPA) : Nein Flächenanteil in %: 

0 
Nummern:   
Namen:       

 

Wald 
Lage im Bannwald : Nein 

Flächenanteil: 
  0 %  

 
Lage in einem Schutzwald nach 
Waldfunktionsplan 

 
 
: 

Bodenschutzwald: Nein Flächenanteil: 
  0 % Erholungswald – Stufe 2 Nein Flächenanteil: 

  0 % 

Regionaler Klimaschutzwald Ja Flächenanteil: 
 60 % 

Schutzwald für Immissionen, 
Lärm und lokales Klima Nein Flächenanteil: 

  0 % 
Schutzwald für Lebensraum 
und Landschaftsbild Nein Flächenanteil: 

  0 % Sichtschutzwald Nein Flächenanteil: 
  0 % 

 

Sonstige Belange 
Lage in einem Vorbehaltsgebiet für den 
Abbau von Bodenschätzen : Nein Flächenanteil: 

  0 %  

Lage im genehmigten Abbaugebiet : Nein Flächenanteil: 
  0 %  

Lage im geplanten Abbaugebiet : Nein Flächenanteil: 
  0 %  Stand: 

- 
Lage im 300 m Sprengbereich zum 
Vorranggebiet für Bodenschätze 
(Festgestein und Talkschiefer) 

: Nein Flächenanteil: 
0 %  

Lage im Trinkwasserschutzgebiet der 
Zone 3 und Zone 3B (außer 3A, da HK) : Nein 

Flächenanteil: 
Zone 3 : 0 % 
Zone 3B: 0 % 

Name des betroffenen/ angrenzenden WSG (bei mehreren Treffern wird nur 1 Name angezeigt): 
WSG Zone 3 und Zone 3 B sind nicht betroffen 

Lage über 700 m (nur Region 5) : Nein  
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Historische Kulturlandschaft (LEK -
Region 4)  :  

100 besonders landschaftsprägende 
Denkmäler – Prüfabstand von 10 km 
Denkmaldaten: ©Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
12.12.2022 

: Nein 
Flächenanteil: 
  0 % 
 

 

Platzrunde von Flugplätzen : Nein Flächenanteil: 
  0 % Platzrunde mit 800 m Puffer : Nein Flächenanteil: 

  0 % 
Instrumentenflug: An- und 
Abflugsektor : Nicht betroffen Anlagenschutzbereich ziviler 

Luftverkehr : Nicht betroffen 

Bauschutzbereich bei Flugplätzen : Nein Flächenanteil: 
  0 %  

Nachttiefflugstrecke ED R150 : Nein     0 % 

Luftverteidigung – Döbraberg : 
nicht betroffen 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bayerische Erdbebenmessstationen 
(RF) : Nein Flächenanteil:  

  0 %  

 
Naturschutzfachliche Informationen: 

Wiesenbrüterkulisse 2024 : Nicht betroffen 
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Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch (Gesundheit/ Erholung): 
Negative Umweltauswirkungen sind aufgrund der gewählten Abstandskriterien nicht zu erwarten. Auf regionalplanerischer Ebene sind die von der Anzahl, Art und Größe 
der Windenergieanlagen abhängigen Immissionswerte nicht abschätzbar. Daher muss im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren detailliert geprüft werden, 
ob eine Begrenzung der Anlagenzahl oder Betriebseinschränkungen für einzelne Anlagen erforderlich sind. 
 
Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Auf regionalplanerischer Ebene sind nicht alle standortspezifischen Auswirkungen überprüfbar, die beim Bau und Betrieb von Windenergieanlagen auftreten können. Es 
befinden sich keine Quartiersnachweise windenergiesensibler Fledermausarten innerhalb oder im nahen Umfeld (<2 km) des geplanten VRG. Das VRG liegt im Süden in 
einem min. Abstand von ca. 100 m vom FFH-Gebiet 'Maintailhänge zwischen Viereth-Trunstadt und Oberhaid' entfernt.  Dies umfasst die drei Fledermausarten: 
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und Großes Mausohr (Myotis myotis). Durch Rodungsmaßnahmen außerhalb des 
FFH-Gebiets könnten deren Quartiere und Jagdhabitate negativ beeinflusst werden und somit der Erhaltungszustand innerhalb des Schutzgebiets verschlechtert werden. 
Windenergieanlagen können aufgrund ihrer Bauweise und den betriebsbedingten Rotorbewegungen auch von außerhalb nachteilig auf FFH-Gebiete einwirken.Um 
frühzeitig Konflikte zu vermeiden und mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch den Bau und Betrieb von WEA auszuschließen, sollte ein 100 m-Puffer um 
das FFH-Gebiet frei von WEA bleiben. Alternativ sind bei der Konkretisierung der Planung die Standorte so zu wählen, dass die Rotorblätter das FFH –Gebiet nicht 
überstreichen, andernfalls wäre eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Um baubedingte Beeinträchtigungen (z.B. von Fledermausquartieren hervorgerufen 
durch Rodungen) weitest möglich ausschließen zu können, sind für Errichtung der Anlagen die artspezifischen Schutzmaßnahmen (siehe Maßnahmenkatalog) 
anzuordnen. Das VRG befindet sich mit einem Abstand von mehr als 1 km in ausreichend großer Entfernung zu umgebenden SPA-Gebieten.  Es befinden sich keine 
Brutnachweise kollisionsgefährdeter Vogelarten innerhalb des Gebietes. Allerdings schneidet gem. ASK das VRG den erweiterten Prüfbereich um einen Nachweis des 
Rotmilan (A, 2014) und den erweiterten Prüfbereich um einen Nachweis des Schwarzmilans (Sichtbeobachtung, 2014).  
Gem. Karla schneidet das VRG den Nahbereich um einen Nachweis des Weißstorches (Sichtbeobachtung, 2003), den erweiterten Prüfbereich um zwei Nachweise der 
Rohrweihe (Sichtbeobachtung, 2003 / Sichtbeobachtung, 1995), den zentralen Prüfbereich um einen Nachweis des Rotmilans (Sichtbeobachtung, 1991), den erweiterten 
Prüfbereich um zwei weitere Nachweise des Rotmilans (Sichtbeobachtung, 1989 / Sichtbeobachtung, 1986), den erweiterten Prüfbereich um einen weiteren Nachweis des 
Schwarzmilans (Sichtbeobachtung, 1989) sowie den erweiterten Prüfbereich um einen Nachweis des Fischadlers (Sichtbeobachtung, 1989). Es wird auf das UMS vom 
29.05.2020 verwiesen, gemäß dessen bei Windenergieanlagen mit einer Rotorunterkante von mehr als 80 m über Grund im Regelfall nicht mehr von einem erhöhten 
Tötungsrisiko der Rohrweihe auszugehen ist. Für den Weißstorch und den Rotmilan sind Schutzmaßnahmen zu prüfen. Für Schwarzmilan und Fischadler sind 
Schutzmaßnahmen die aufgeführten Schutz-/Minderungsmaßnahmen zu beachten.Im Zuge der weiteren Planungen empfehlen wir die Durchführung von Kartierungen, 
um aktuelle Informationen über die Vorkommen zu erhalten. Ansonsten kann auf regionalplanerischer Ebene ein Vorkommen der Arten nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. Es sind zwingend die aufgeführten Schutz-/ Minderungsmaßnahmen zu beachten. Falls Schutzmaßnahmen nicht vorhanden sind, ist eine Zahlung in Geld zu 
leisten. Es befinden sich keine Brutnachweise störungsempfindlicher Vogelarten innerhalb des VRG. Auch schneiden keine Prüfbereiche um derartige Artnachweise das 
VRG. Es befindet sich keine Wiesenbrüterkulisse innerhalb des Gebietes. Es befinden sich keine Biotopflächen innerhalb des VRG.  Es befinden sich zwei Ausgleichs- 
und Ersatzflächen innerhalb des VRG. Diese dürfen durch Errichtung und Betrieb der WEA nicht negativ beeinträchtigt werden. 
Aus forstfachlicher Sicht sind durch die Erweiterung keine erheblichen Umweltauswirkungen erkennbar. Im weiteren Verfahrensablauf kann es jedoch, wenn die konkreten 
Standorte der WEA festliegen, zu Forderungen nach Ersatzaufforstungen für eventuelle Rodungsflächen oder Einschränkungen bei der konkreten Flächenauswahl durch 
das örtlich zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kommen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei zusammenhängenden Waldgebieten, die Rodung 
von Wald zu Wärme- und Lichteintrag führt. 
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Boden/Fläche: 
Durch den Bau von Windenergieanlagen kommt es kleinräumig zur Bodenversiegelung und im Rahmen der Baumaßnahmen zu kleinräumigen Bodenverdichtungen. 
Während der Errichtung und bei Betriebsstörungen von Windenergieanlagen kann es zu schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 BBodSchG kommen. 
Auf die Pflichten zur Gefahrenabwehr laut § 4 BBodSchG wird hingewiesen. 
Das Bayerische Landesamt für Umwelt weist darauf hin, dass sich im geplanten VRG 4209 laut Geotopkataster Bayern (Stand: 28. August 2024) die Geotope Nr. 
471A009 "Ehemalige Steinbrüche nördlich von Unterhaid" und 471G001 "Hohlweg zu den Unterhaider Steinbrüchen" befinden. Mit der gegenständlichen Fortschreibung 
des Regionalplans sind keine Maßnahmen verbunden, die geeignet wären, Geotope hinsichtlich ihres Bestandes oder ihres geowissenschaftlichen Werts zu 
beeinträchtigen. Ferner ist den Belangen des Geotopschutzes im Rahmen nachgelagerter Genehmigungsverfahren Rechnung zu tragen. 
 
Wasser (Grundwasser/ Gewässer): 
Im VRG befinden sich drei Gewässer 3.Ordnung, der Mühlbach (natürlich), der Eselsgraben (natürlich) und ein namenloses Gewässer (im Oberlauf künstlich), das dem 
Brünnleinsbach zufließt. Entlang der Gewässer sind wassersensible Bereiche kartiert. Nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamtes Kronach liegt diese Fläche im 
Einzugsgebiet von Trinkwassergewinnungen.  
Die Aussage, dass keine Auswirkungen auf bestehende Schutzgebiete zu erwarten sind, kann nicht ohne Weiteres getroffen werden. Bei Lage eines Bauvorhabens 
innerhalb des Grundwassereinzugsgebietes einer Trinkwassergewinnung sind diese regelmäßig auf die Verträglichkeit mit den Belangen des Trinkwasserschutzes zu 
prüfen. 
Im Laufe der weiteren Planungen wäre der Nachweis zu erbringen, dass durch die konkreten Windenergieanlagen keine Schutzzweckgefährdung erfolgt. Hierbei ist 
insbesondere die Fundamentierung, die Baustelleneinrichtung und der Wegebau und deren Auswirkungen hinsichtlich der vorhandenen Trinkwassernutzungen zu 
überprüfen. Ein weiterer Aspekt ist der der wassergefährdenden Stoffe. Die Untersuchungen müssten die Auswirkungen während der Baumaßnahme und während des 
späteren Betriebs abbilden. Sie sind im Zuge der weiteren Planungen zu berücksichtigen. Insbesondere sind dabei ausreichende Abstände von den Gewässern zu deren 
Entwicklung einzuhalten. 
Überschwemmungsgebiete sind freizuhalten und fachliche Grundlagen zum Gewässerschutz zu berücksichtigen. 
 
 
Luft/ Klima: 
Kleinräumig sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienutzung ein positiver Klimabeitrag durch CO2-Einsparung. 
 
Landschaft: 
Haßberge -  Durch den Bau von Windenergieanlagen ist eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu erwarten. Regionsweit wird durch die Konzentration von 
Windenergieanlagen auf geeignete Gebiete eine Entlastung der Landschaft durch Freihaltung großer Teilräume erzielt. Das Landschaftsbild im Bereich des geplanten 
VRG ist zum Großteil mit Wertstufe 3 als 'hoch' und zu einem geringen Teil mit Wertstufe 4 als 'sehr hoch' bewertet. 
 
Kulturelles Erbe/ Sichtbeziehungen: 
Folgendes Bodendenkmal ist im VRG bekannt: D-4-6030-0021: „Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung.“ 
 
Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte: 
Fortführung der landwirtschaflichen und forstwirtschaftlichen Nutzung 
 


